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Studienordnung  für  den  Studienbereich

 Allgemeine  Berufsvorbereitung  (ABV)

 in  Bachelorstudiengängen  des  Fachbereichs

 Philosophie  und  Geisteswissenschaften

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Okto-
 ber  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  hat  der  Fachbe-
 reichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geisteswis-
 senschaften  der  Freien  Universität  Berlin  am  12.  Sep-
 tember  2007  folgende  Studienordnung  erlassen:

 Inhaltsverzeichnis

 §  1  Geltungsbereich

 §  2  Kompetenzbereich  „Fachnahe  Zusatzqualifikatio-
 nen“

 §  3  Berufspraktikum

 §  4  Beratung

 §  5  Inkrafttreten

 Anlage  1  (zu  §  2  Abs.  3):  Modulbeschreibungen

 Anlage  2  (zu  §  2  Abs.  4):  Wählbarkeit  der  Sprachenmo-
 dule  Latein  und  Griechisch

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Ordnung  ergänzt  und  konkretisiert  die  Regelungen
 der  Studienordnung  für  den  Studienbereich  Allgemeine
 Berufsvorbereitung  in  Bachelorstudiengängen  der  Frei-
 en  Universität  Berlin  (StO-ABV)  für  die  Bachelorstudien-
 gänge  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geisteswis-
 senschaften.  Im  Übrigen  gelten  die  Bestimmungen  der
 studiengangsspezifischen  Studien-  und  Prüfungsord-
 nungen,  soweit  sie  der  vorliegenden  Ordnung  nicht
 widersprechen.

 §  2

 Kompetenzbereich

 „Fachnahe  Zusatzqualifikationen“

 (1)  Im  Rahmen  des  Kompetenzbereichs  „Fachnahe
 Zusatzqualifikationen“  gemäß  §  2  Abs.  2  Nr.  6  StO-ABV
 werden  für  Studentinnen  und  Studenten  der  Bachelorstu-
 diengänge  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geistes-
 wissenschaften  folgende  Module  angeboten:

 1.  Berufsfeldorientierung  und  Kommunikationspraxis  für
 Geisteswissenschaftlerinnen  und  -wissenschaftler

 2.  Team-  und  Projektarbeit  für  Geisteswissenschaftlerin-
 nen  und  -wissenschaftler

 3.  Grundlagen  der  lateinischen  Sprache  I

 4.  Grundlagen  der  lateinischen  Sprache  II

 5.  Grundlagen  der  griechischen  Sprache  I

 6.  Grundlagen  der  griechischen  Sprache  II

 (2)  Die  Module  gemäß  Nr.  1  und  2  sind  spezifisch  auf
 die  Bedürfnisse  von  Studentinnen  und  Studenten  geis-
 teswissenschaftlicher  Fächer  zugeschnitten  und  werden
 für  Studentinnen  und  Studenten  aller  Bachelorstudien-
 gänge  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geisteswis-
 senschaften  empfohlen.

 (3)  Über  Inhalte  und  Qualifikationsziele,  Lehr-  und
 Lernformen,  den  zeitlichen  Arbeitsaufwand,  die  Formen
 der  aktiven  Teilnahme,  die  Regeldauer  und  die  Ange-
 botshäufigkeit  informieren  für  die  Module  gemäß  Abs.  1
 Nr.  1  und  2  die  Modulbeschreibungen  der  Anlage  1.  Für
 die  Module  gemäß  Abs.  1  Nr.  3  bis  6  wird  auf  die  Studien-
 ordnung  für  das  30-Leistungspunkte-Modulangebot
 Sprachen  der  Klassischen  Antike  im  Rahmen  anderer
 Studiengänge  verwiesen.

 (4)  Die  Belegbarkeit  der  Module  gemäß  Abs.  1  Nr.  3
 bis  4  im  Rahmen  des  Kompetenzbereichs  „Fachnahe  Zu-
 satzqualifikationen“  ergibt  sich  aus  der  Anlage  2.

 §  3

 Berufspraktikum

 (1)  Das  obligatorische  Berufspraktikum  ist  als  qualifi-
 ziertes  Praktikum  zu  erbringen.  Zu  wählen  sind  daher
 Praktikumsstellen,  in  deren  Rahmen  kernfachrelevante
 Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  sowie  außerfachliche
 Schlüsselqualifikationen  angewendet  und  gefestigt  wer-
 den  können.  Praktika  können  sowohl  in  privaten  als  auch
 in  staatlichen  Kultur-  und  Bildungsinstitutionen,  in  den
 Bereichen  Kulturmanagement  und  Publizistik,  Verlagen
 und  Museen,  Medien  sowie  Film  und  Fernsehen  abge-
 leistet  werden.  Praktika  in  anderen  Bereichen  sind  mög-
 lich,  wenn  die  Studentinnen  und  Studenten  ihre  berufli-
 che  Zukunft  außerhalb  klassisch  geisteswissenschaftli-
 cher  Berufsfelder  sehen.

 (2)  Die  Angemessenheit  der  Praktika  muss  von  der
 bzw.  dem  Praktikumsbeauftragten  des  Fachbereichs  ge-
 prüft  und  bestätigt  werden.  Eine  Beratung  bei  der  bzw.
 dem  Praktikumsbeauftragten  des  Bachelorstudiengangs
 wird  vor  Anmeldung  zu  einem  Praktikumsmodul  empfoh-
 len  und  kann  in  Verbindung  mit  der  ABV-Beratung  erfol-
 gen.

 (3)  Das  obligatorische  Berufspraktikum  kann  im  Rah-
 men  eines  Praktikumsmoduls  im  Umfang  von  5,  10  oder
 15  Leistungspunkten  erbracht  werden.  Anstelle  eines
 Praktikumsmoduls  kann  auch  ein  Auslandspraktikums-
 modul  im  Umfang  von  20,  25  oder  30  Leistungspunkten
 absolviert  werden.

 (4)  Wird  das  Praktikumsmodul  im  Umfang  von  5  Leis-
 tungspunkten  gewählt,  ist  darüber  hinaus  das  Modul  ge-
 mäß  §  2  Abs.  1  Nr.  2  zu  absolvieren.

 (5)  Es  ist  Aufgabe  der  Studentinnen  und  Studenten,
 sich  geeignete  Praktikumsplätze  zu  suchen.  Die  Bera-
 tung  zu  den  allgemeinen  Regelungen  des  Praktikums-
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moduls  wird  von  der  ABV-Koordinationsstelle  des  Fach-
 bereichs  in  Verbindung  mit  dem  Career  Service  durchge-
 führt.

 §  4

 Beratung

 Die  Beratung  zu  Auswahl  und  Inhalt  der  Module  im  Stu-
 dienbereich  Allgemeine  Berufsvorbereitung  gemäß  §  4
 der  StO-ABV  wird  für  Studentinnen  und  Studenten  von
 Bachelorstudiengängen  des  Fachbereichs  Philosophie
 und  Geisteswissenschaften  dringend  empfohlen.  Sie

 wird  von  der  ABV-Koordinationsstelle  des  Fachbereichs
 in  Absprache  mit  den  Fächern  durchgeführt  und  soll  spä-
 testens  im  Laufe  des  zweiten  Fachsemesters  wahrge-
 nommen  werden.

 §  5

 Inkrafttreten

 Diese  Studienordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffent-
 lichung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Univer-
 sität  Berlin)  in  Kraft.
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Anlage  1  (zu  §  2  Abs.  3):  Modulbeschreibungen

 Erläuterungen:

 Die  folgenden  Modulbeschreibungen  benennen  für  die
 Module  gemäß  §  2  Abs.  1  Nr.  1  und  2

 ●  die  Bezeichnung  des  Moduls

 ●  Inhalte  und  Qualifikationsziele  des  Moduls

 ●  Lehr-  und  Lernformen  des  Moduls

 ●  den  studentischen  Arbeitsaufwand,  der  für  die  erfolg-
 reiche  Absolvierung  eines  Moduls  veranschlagt  wird

 ●  Formen  der  aktiven  Teilnahme

 ●  die  Regeldauer  des  Moduls

 Die  Angaben  zum  zeitlichen  Arbeitsaufwand  berücksich-
 tigen  insbesondere

 ●  die  aktive  Teilnahme  im  Rahmen  der  Präsenzstudien-
 zeit

 ●  den  Arbeitszeitaufwand  für  die  Erledigung  kleinerer
 Aufgaben  im  Rahmen  der  Präsenzstudienzeit

 ●  die  Zeit  für  eine  eigenständige  Vor-  und  Nachbereitung

 ●  die  Bearbeitung  von  Studieneinheiten  in  den  Online-
 Studienphasen

 ●  die  unmittelbare  Vorbereitungszeit  für  Prüfungsleis-
 tungen

 ●  die  Prüfungszeit  selbst.

 Die  Zeitangaben  zum  Selbststudium  (unter  anderem  Vor-
 und  Nachbereitung,  Prüfungsvorbereitung)  stellen  Richt-
 werte  dar  und  sollen  den  Studentinnen  und  Studenten
 Hilfestellung  für  die  zeitliche  Organisation  ihres  modulbe-
 zogenen  Arbeitsaufwands  liefern.

 Die  Angaben  zum  Arbeitsaufwand  korrespondieren  mit
 der  Anzahl  der  dem  jeweiligen  Modul  zugeordneten  Leis-
 tungspunkte  als  Maßeinheit  für  den  studentischen
 Arbeitsaufwand,  der  für  die  erfolgreiche  Absolvierung
 des  Moduls  in  etwa  zu  erbringen  ist.

 Die  aktive  Teilnahme  ist  neben  der  regelmäßigen  Teil-
 nahme  an  den  Lehr-  und  Lernformen  und  der  erfolg-
 reichen  Absolvierung  der  Prüfungsleistungen  eines  Mo-
 duls  Voraussetzung  für  den  Erwerb  der  dem  jeweiligen
 Modul  zugeordneten  Leistungspunkte.

 Die  Anzahl  der  Leistungspunkte  sowie  weitere  prüfungs-
 bezogene  Informationen  sind  der  Anlage  der  Prüfungs-
 ordnung  für  den  Studienbereich  Allgemeine  Berufsvor-
 bereitung  (ABV)  in  Bachelorstudiengängen  des  Fachbe-
 reichs  Philosophie  und  Geisteswissenschaften  zu  ent-
 nehmen.
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Modul:  Berufsfeldorientierung  und  Kommunikationspraxis  für  Geisteswissenschaftlerinnen  und  -wissenschaftler

 Qualifikationsziele:

 Die  Studentinnen  und  Studenten  kennen  relevante  Arbeitsmärkte  und  Berufsfelder,  deren  Ziele,  Aufgaben-  und
 Anforderungsprofile  sowie  typische  geisteswissenschaftliche  Laufbahn-  und  Karriereverläufe.  Sie  kennen  neben
 den  fachlichen  Anforderungen  berufsrelevante  Schlüsselqualifikationen,  die  für  die  erfolgreiche  Wahrnehmung
 komplexer  Tätigkeiten  ausschlaggebend  sind,  und  sind  in  der  Lage,  über  die  Auseinandersetzung  mit  den  verschie-
 denen  beruflichen  Feldern  das  eigene  Persönlichkeitsprofil  zu  schärfen  und  mögliche  Wege  für  den  beruflichen  Wer-
 degang  zu  entwickeln.  Die  Studentinnen  und  Studenten  sind  in  der  Lage,  Anforderungsprofile  in  Stellenausschrei-
 bungen,  gemessen  an  ihrem  eigenen  Qualifikationsprofil,  zu  analysieren  und  zu  interpretieren.  Sie  verfügen  über
 praxisorientierte  Kenntnisse  für  den  Berufseinstieg  nach  dem  Studium  hinsichtlich  der  Gestaltung  von  Bewerbungs-
 unterlagen,  Verläufe  von  und  Erwartungen  in  Bewerbungsverfahren  und  Auswahlprozessen.

 Die  Studentinnen  und  Studenten  sind  mit  den  komplexen  Anforderungen  an  professionelle  Sprach-  und  Schreib-
 kompetenzen  in  beruflichen  Kontexten  vertraut  und  sind  in  der  Lage,  ihr  fachspezifisches  Wissen  über  Texte,  Kom-
 munikationssituationen  und  Kommunikationsprozesse  transdisziplinär  anzuwenden  und  praktisch  umzusetzen.  Sie
 können  sich  in  unterschiedlichen  mündlichen  und  schriftlichen  Kommunikationssituationen  stilsicher,  zielgruppen-
 und  gegenstandsorientiert  sowie  situationsadäquat  ausdrücken.

 Inhalte:

 Die  Vorlesung  präsentiert  eine  reiche  Vielfalt  an  möglichen  Berufsfeldern,  die  zahlreiche  fachnahe  sowie  weniger
 fachnahe,  aber  für  Geisteswissenschaftlerinnen  und  -wissenschaftler  dennoch  typische  Aufgabengebiete  einschlie-
 ßen.  Mit  Blick  auf  das  Potential,  das  in  der  beruflichen  Offenheit  geisteswissenschaftlicher  Studiengänge  steckt,
 bietet  die  berufskundliche  Vortragsreihe  einen  weitreichenden  Überblick  über  verschiedene  geisteswissenschaft-
 liche  Berufsfelder  und  deren  Aufgaben-  und  Anforderungsprofile,  insbesondere  in  den  Bereichen  Kultur  und  Medien,
 Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit  und  Creative  Industries.  Der  Praktische  Kurs  vermittelt  Konzepte  zur  Planung  der
 persönlichen  Entwicklung  und  Bewerbung  und  trainiert  exemplarisch  die  Fähigkeit,  sich  mit  dem  eigenen  Persön-
 lichkeits-  und  Qualifikationsprofil,  gemessen  an  Anforderungen  von  Berufsfeldern  und  Stellen,  auseinanderzuset-
 zen  und  Qualifizierungswege  zu  planen.  Es  werden  darüber  hinaus  Kenntnisse  über  verschiedene  Formen  der  Be-
 werbung  (Initiativbewerbung,  Bewerbung  auf  ausgeschriebene  Stellen  etc.),  über  Abläufe  von  Bewerbungsverfah-
 ren  und  Anforderungen  an  Bewerbungsunterlagen  sowie  über  verschiedene  Auswahlverfahren  (strukturiertes  Inter-
 view,  Assessment-Center  etc.)  vertieft.  In  der  seminaristischen  Übung  zur  angewandten  mündlichen  und
 schriftlichen  Kommunikation  werden  durch  praxisbezogene  Sprech-  und  Schreibübungen  kommunikative  Fähigkei-
 ten  anwendungsorientiert  erweitert  und  im  Hinblick  auf  verschiedene  berufliche  Kontexte,  die  die  Studentinnen  und
 Studenten  in  der  Vortragsreihe  kennen  gelernt  haben  und  die  Arbeitgerberinnen  und  Arbeitgeber  von  Geisteswis-
 senschaftlerinnen  und  -wissenschaftlern  in  besonderem  Maße  erwarten,  erprobt.

 Lehr-  und

 Lernformen
 Präsenzstudium

 Formen  aktiver

 Teilnahme
 Arbeitsaufwand

 (Stunden)

 Vorlesung
 2  Semester-

 wochenstunden
 Diskussion

 Präsenzzeit  Vorlesung

 Präsenzzeit  Praktischer  Kurs

 Präsenzzeit  Seminar

 Vor-  und  Nachbereitung  Seminar

 Prüfungsvorbereitung  und  -bearbei-
 tung

 30

 8

 45

 45

 22

 Praktischer  Kurs  8  Stunden
 Diskussion,  Gruppen-
 arbeit,  Präsentation

 Seminar
 inkl.  eines
 praktischen
 Trainings

 3  Semester-
 wochenstunden

 Diskussion,  Gruppen-
 arbeit,  Anfertigen  kurzer
 mündlicher  Präsenta-
 tionen  und  schriftlicher
 Texte

 Veranstaltungssprache:  Deutsch

 Arbeitszeitaufwand/Stunden  insgesamt:  150

 Dauer  des  Moduls:  Ein  Semester.  Im  Rahmen  des  Moduls  finden  ein  eintägiger  praktischer  Kurs  und  ein  zweitägi-
 ges  praktisches  Training  als  Blockveranstaltungen  entweder  an  Wochenenden  während  der  Vorlesungszeit  oder
 innerhalb  einer  Woche  während  der  vorlesungsfreien  Zeit  statt.

 Häufigkeit  des  Angebots:  Jedes  Semester

 Verwendbarkeit:  Bachelorstudiengänge  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geisteswissenschaften
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Modul:  Team-  und  Projektarbeit  für  Geisteswissenschaftlerinnen  und  -wissenschaftler

 Qualifikationsziele:

 Die  Studentinnen  und  Studenten  kennen  Bedingungen  und  Grenzen  der  Team-  und  Projektarbeit.  Sie  verfügen  über
 Kompetenzen,  die  sie  insbesondere,  aber  nicht  ausschließlich  zur  Arbeit  in  Teams  und  Projekten  befähigen.  Hierzu
 gehören:  Kreativität,  Überzeugungsstärke,  logisch-systematisches  sowie  konzeptionelles  und  entscheidungsorien-
 tiertes  Handeln,  vernetztes  Denken,  die  Kompetenz  ihre  Rolle  in  Teams  bzw.  Projekten  zu  erkennen,  anzunehmen
 und  umzusetzen  sowie  Konflikte  kommunikationsorientiert  zu  lösen.  Die  Studentinnen  und  Studenten  können  Ideen
 und  Projekte  in  Gruppen  entwickeln,  planen,  durchführen  und  kontrollieren.

 Inhalte:

 Komplexe  Aufgabenstellungen,  wie  sie  insbesondere  für  die  Geisteswissenschaften  in  universitären  und  außeruni-
 versitären  Bereichen  typisch  sind,  können  zumeist  nur  durch  Team-  und  Projektarbeit  bewältigt  werden.  Insofern
 gehören  Kompetenzen,  die  zur  Arbeit  in  Teams  und  Projekten  befähigen,  zu  den  grundlegenden  und  fachübergrei-
 fenden  Anforderungen  an  zukünftige  Hochschulabsolventinnen  und  -absolventen.  Das  Modul  gibt  den  Studentinnen
 und  Studenten  in  zwei  praktischen  Kursen  und  einem  mentorierten  Projektseminar  die  Möglichkeit  zur  Entwicklung
 und  Anwendung  solcher  Kompetenzen.  Der  Praktische  Kurs  I  bündelt  drei  Blockveranstaltungen  zu  den  Themenbe-
 reichen  Kreativitätstraining,  Projektarbeit  und  Konfliktbewältigung.  Das  Kreativitätstraining  vermittelt  eine  Reihe
 gängiger  Techniken,  die  eingesetzt  werden,  um  teamorientiert  im  ersten  Schritt  eine  ausreichende  Anzahl  von  Ideen
 und  Vorschlägen  zu  generieren  und  diese  im  zweiten  Schritt  angemessen  und  sinnvoll  zu  verdichten.  Bei  der  Projekt-
 arbeit  werden  Grundkenntnisse  der  Projektplanung,  -durchführung  und  -kontrolle  vermittelt  und  die  professionelle
 Umsetzung  von  Logik,  Systematik  und  vernetztem  Denken  eingeübt.  Im  Bereich  Konfliktbewältigung  werden  Hilfen
 zum  Erkennen  und  Lösen  von  Konflikten  vermittelt  und  Übungen  zum  Verlauf  eines  Konfliktgesprächs  anhand  eines
 Beispiels  aus  dem  Berufsalltag  durchgeführt.  Im  Praktischen  Kurs  II  (Planspiel)  lernen  die  Studentinnen  und  Studen-
 ten  wirtschaftliche  Problemstellungen  und  unternehmerische  Lösungsansätze  durch  die  Simulation  von  praxisna-
 hen  Entscheidungssituationen  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Wechselwirkung  von  vernetztem  Denken  und
 Entscheidungsstärke  kennen.  Im  Projektseminar  werden  die  im  Modul  vermittelten  Kompetenzen  berufsfeld-  und
 aufgabenbezogen  angewandt.  Nach  einer  kurzen  Einführung  in  das  jeweilige  Berufsfeld  antizipieren  die  Studentin-
 nen  und  Studenten  typische  Aufgaben  des  jeweiligen  Bereiches,  führen  unter  (simulierten)  Praxisbedingungen  ein
 potentielles  Projekt  aus  diesem  Bereich  unter  Anleitung  einer  Mentorin  bzw.  eines  Mentors  durch  und  reflektieren
 abschließend  den  Prozessverlauf.

 Lehr-  und

 Lernformen
 Präsenzstudium

 Formen  aktiver

 Teilnahme
 Arbeitsaufwand

 (Stunden)

 Praktischer
 Kurs  I

 24  Stunden
 Diskussion,  Gruppen-
 arbeit,  Präsentation

 Präsenzzeit  Praktischer  Kurs  I

 Präsenzzeit  Praktischer  Kurs  II

 Präsenzzeit  Projektseminar

 Vor-  und  Nachbereitung

 Prüfungsvorbereitung  und  -bearbei-
 tung

 24

 16

 30

 10

 70

 Praktischer
 Kurs  II
 (Planspiel)

 16  Stunden

 Projektseminar
 2  Semester-

 wochenstunden

 Diskussion,  Gruppen-
 arbeit,  kurze  mündliche
 und  schriftliche  Präsen-
 tationen

 Veranstaltungssprache:  Deutsch

 Arbeitszeitaufwand/Stunden  insgesamt:  150

 Dauer  des  Moduls:  Ein  Semester.  Im  Rahmen  des  Moduls  finden  ein  dreitägiger  praktischer  Kurs  und  ein  zweitägi-
 ger  praktischer  Kurs  als  Blockveranstaltungen  entweder  an  Wochenenden  während  der  Vorlesungszeit  oder  inner-
 halb  einer  Woche  während  der  vorlesungsfreien  Zeit  statt.  Das  Projektseminar  findet  semesterbegleitend  entweder
 wöchentlich  oder  in  Blockveranstaltungen  an  Wochenenden  statt.

 Häufigkeit  des  Angebots:  Jedes  Semester

 Verwendbarkeit:  Bachelorstudiengänge  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geisteswissenschaften
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Anlage  2  (zu  §  2  Abs.  4)

 1.  Die  Module

 –  Grundlagen  der  Lateinischen  Sprache  I

 –  Grundlagen  der  Lateinischen  Sprache  II

 –  Grundlagen  der  Griechischen  Sprache  I

 –  Grundlagen  der  Griechischen  Sprache  II

 sind  als  Module  des  Kompetenzbereichs  „Fachnahen
 Zusatzqualifikationen“  im  Rahmen  der  folgenden  Ba-
 chelorstudiengänge  des  Fachbereiches  Philosophie
 und  Geisteswissenschaften  belegbar:

 –  Allgemeine  und  Vergleichende  Literaturwissen-
 schaft

 –  Deutsche  Philologie

 –  Filmwissenschaft

 –  Französische  Philologie

 –  Frankreichstudien

 –  Italienische  Philologie

 –  Neogräzistik

 –  Niederländische  Philologie

 –  Philosophie

 –  Spanische  Philologie  mit  Lateinamerikanistik

 –  Theaterwissenschaft

 Die  Module

 –  Grundlagen  der  Lateinischen  Sprache  I

 –  Grundlagen  der  Lateinischen  Sprache  II

 sind  darüber  hinaus  im  Rahmen  der  Bachelorstudien-
 gänge  Griechische  Philologie  und  Italienstudien  be-
 legbar.

 2.  Ziffer  1  gilt  nicht  für  Studentinnen  und  Studenten,  die
 für  das  30-Leistungspunkte-Modulangebot  „Sprachen
 der  Klassischen  Antike“  registriert  sind.
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Prüfungsordnung  für  den  Studienbereich

 Allgemeine  Berufsvorbereitung  (ABV)

 in  Bachelorstudiengängen  des  Fachbereichs

 Philosophie  und  Geisteswissenschaften

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Okto-
 ber  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  hat  der  Fachbe-
 reichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geisteswis-
 senschaften  der  Freien  Universität  Berlin  am  12.  Sep-
 tember  2007  folgende  Prüfungsordnung  erlassen:*

 Inhaltsverzeichnis

 §  1  Geltungsbereich

 §  2  Umfang  der  Studien-  und  Prüfungsleistungen

 §  3  Inkrafttreten

 Anlage:  Prüfungsleistungen,  Zugangsvoraussetzun-
 gen,  Teilnahmepflichten  und  Leistungspunkte

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Ordnung  ergänzt  und  konkretisiert  die  Regelungen
 der  Prüfungsordnung  für  den  Studienbereich  Allgemeine

 Berufsvorbereitung  in  Bachelorstudiengängen  der  Frei-
 en  Universität  Berlin  (PO-ABV)  für  die  Bachelorstudien-
 gänge  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geistes-
 wissenschaften.  Im  Übrigen  gelten  die  Bestimmungen
 der  studiengangsspezifischen  Studien-  und  Prüfungs-
 ordnungen,  soweit  sie  der  vorliegenden  Ordnung  nicht
 widersprechen.

 §  2

 Umfang  der  Studien-  und  Prüfungsleistungen

 Die  in  den  Modulen  gemäß  §  2  Abs.  1  Nr.  1  und  2  der  Stu-
 dienordnung  zu  erbringenden  Studien-  und  Prüfungsleis-
 tungen,  die  Zugangsvoraussetzungen  für  die  einzelnen
 Module,  Angaben  über  die  Pflicht  zur  regelmäßigen  Teil-
 nahme  an  den  Lehr-  und  Lernformen  sowie  die  den  Mo-
 dulen  jeweils  zugeordneten  Leistungspunkte  sind  der
 Anlage  zu  entnehmen.  Für  die  Module  gemäß  §  2  Abs.  1
 Nr.  3  bis  6  der  Studienordnung  wird  auf  die  Prüfungsord-
 nung  für  das  30-Leistungspunkte-Modulangebot  Spra-
 chen  der  Klassischen  Antike  im  Rahmen  anderer  Stu-
 diengänge  verwiesen.

 §  3

 Inkrafttreten

 Diese  Prüfungsordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröf-
 fentlichung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Uni-
 versität  Berlin)  in  Kraft.

 *  Von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senatsverwaltung  bestätigt
 bis  zum  30.  September  2010.
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Anlage  (zu  §  2):  Prüfungsleistungen,  Zugangs-

 voraussetzungen,  Teilnahmepflichten  und  Leis-

 tungspunkte

 Erläuterungen:

 Im  Folgenden  werden  für  die  Module  gemäß  §  2  Abs.  1
 Nr.  1  und  2  der  Studienordnung  Angaben  gemacht  über

 ●  die  Voraussetzungen  für  den  Zugang  zum  jeweiligen
 Modul

 ●  die  Prüfungsformen

 ●  die  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 ●  die  den  Modulen  zugeordneten  Leistungspunkte.

 Soweit  im  Folgenden  für  die  jeweilige  Lehr-  und  Lernform
 die  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme  festgelegt  ist,  ist
 sie  neben  der  aktiven  Teilnahme  an  den  Lehr-  und  Lern-
 formen  und  der  erfolgreichen  Absolvierung  der  Prüfungs-
 leistungen  eines  Moduls  Voraussetzung  für  den  Erwerb
 der  dem  jeweiligen  Modul  zugeordneten  Leistungspunk-
 te.  Eine  regelmäßige  Teilnahme  liegt  vor,  wenn  mindes-
 tens  85  %  der  in  den  Lehr-  und  Lernformen  eines  Moduls
 vorgesehenen  Präsenzstudienzeit  besucht  wurden.  Be-
 steht  keine  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme  an  einer
 Lehr-  und  Lernform  eines  Moduls,  so  wird  sie  dennoch
 dringend  empfohlen.  Die  Festlegung  einer  Präsenzpflicht
 durch  die  jeweilige  Lehrkraft  ist  für  Lehr-  und  Lernformen,

 für  die  im  Folgenden  die  Teilnahme  lediglich  empfohlen
 wird,  ausgeschlossen.

 Maßgeblich  für  die  einem  Modul  zugeordneten  Leis-
 tungspunkte  ist  der  in  Stunden  bemessene  studentische
 Arbeitsaufwand,  der  für  die  erfolgreiche  Absolvierung
 des  Moduls  veranschlagt  wird.  Dabei  sind  sowohl
 Präsenzzeiten  als  auch  Phasen  des  Selbststudiums
 (Vor-  und  Nachbereitung,  Prüfungsvorbereitung  etc.)  be-
 rücksichtigt.  Ein  Leistungspunkt  entspricht  etwa  30  Stun-
 den.

 Je  Modul  muss  eine  Modulprüfung  absolviert  werden.
 Leistungspunkte  werden  ausschließlich  mit  der  erfolgrei-
 chen  Absolvierung  des  ganzen  Moduls  –  also  nach  regel-
 mäßiger  und  aktiver  Teilnahme  an  den  Lehr-  und  Lernfor-
 men  und  erfolgreicher  Ablegung  der  Modulprüfung  bzw.
 aller  Modulteilprüfungen  des  Moduls  –  zugunsten  der
 Studentinnen  und  Studenten  verbucht.

 Inhalte  und  Qualifikationsziele,  Lehr-  und  Lernformen
 des  Moduls,  der  studentische  Arbeitsaufwand,  der  für  die
 erfolgreiche  Absolvierung  eines  Moduls  veranschlagt
 wird,  Formen  der  aktiven  Teilnahme,  die  Regeldauer  des
 Moduls  sowie  die  Häufigkeit,  mit  der  das  Modul  angebo-
 ten  wird,  sind  der  Studienordnung  für  den  Studienbereich
 Allgemeine  Berufsvorbereitung  (ABV)  in  Bachelorstu-
 diengängen  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geistes-
 wissenschaften  zu  entnehmen.
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Modul:  Berufsfeldorientierung  und  Kommunikationspraxis  für  Geisteswissenschaftlerinnen  und  -wissenschaftler

 Zugangsvoraussetzungen:  Keine

 Lehr-  und  Lernformen  Modulprüfung  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 Vorlesung  Portfolioprüfung:

 Kürzere  schriftliche  Ausarbeitung/en  mit  einem  Ge-
 samtumfang  von  bis  zu  10  Seiten  (z.  B.  Bewer-
 bungsschreiben,  Programmtexte,  betriebliche
 Rundschreiben,  Exposés,  Produktanalysen,  Pres-
 semitteilungen)

 Ja

 Training  Ja

 Seminar  Ja

 Leistungspunkte:  5

 Modul:  Team-  und  Projektarbeit  für  Geisteswissenschaftlerinnen  und  -wissenschaftler

 Zugangsvoraussetzungen:  Keine

 Lehr-  und  Lernformen  Modulprüfung  Pflicht  zu  regelmäßiger  Teilnahme

 Praktischer  Kurs  I
 Portfolioprüfung:  Gruppenprüfung

 ●  Projektergebnis  (z.  B.  Marketingplan,  Imagebro-
 schüre,  Layoutgestaltung  einer  Publikation,  Pro-
 duktion  eines  Features,  vergleichende  Recher-
 che)

 ●  schriftliche  Ausarbeitung  (Prozessanalyse)  mit
 einem  Gesamtumfang  von  bis  zu  10  Seiten  je
 nach  Gruppengröße

 Ja

 Praktischer  Kurs  II
 (Planspiel)

 Ja

 Projektseminar  Ja

 Leistungspunkte:  5
1538 FU-Mitteilungen 63/2007 vom 19.10.2007



FU-Mitteilungen 63/2007 vom 19.10.2007 1539

FU-Mitteilungen



1540 FU-Mitteilungen 63/2007 vom 19.10.2007

Herausgeber: Das Präsidium der Freien Universität Berlin, Kaiserswerther Straße 16–18, 14195 Berlin ISSN: 0723-0745
Verlag und Vertrieb: Kulturbuch-Verlag GmbH, Postfach 47 04 49, 12313 Berlin

Hausadresse: Berlin-Buckow, Sprosserweg 3, 12351 Berlin
Telefon: Verkauf 661 84 84; Telefax: 661 78 28
Internet: http://www.kulturbuch-verlag.de
E-Mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de

Der Versand erfolgt über eine Adressdatei, die mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung geführt wird (§ 10 Berliner Datenschutzgesetz).
Das Amtsblatt der FU ist im Internet abrufbar unter www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt.


	Studienordnung für den Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV) in Bachelorstudien�gäng...
	Prüfungsordnung für den Studienbereich �Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV) in Bachelorstudiengän...


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


